
Lieferanten-Version (MSV-LF) 

Messstellenvertrag Strom 
über den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen 

und modernen Messeinrichtungen 

durch den Messstellenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Messstellenbetriebsgesetz 

Zwischen 

- nachfolgend „Messstellenbetreiber" genannt -

und 

(Firma, Adresse, Registergericht und Registernummer, Internetseite, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

BDEW-Codenummer) 

- nachfolgend „Lieferant" genannt-

- gemeinsam auch „Vertragspartner'' genannt -

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen: 

Netze Hechingen GmbH & Co. KG
Alte Rottenburger Straße 5
72406 Hechingen

MP-ID:   9906726000004
Registergericht:   Stuttgart
Registernummer:  HRA / 726106

www.netze-hechingen.de | mk@sng-hechingen.de | +49 7471 936512
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2. 1 Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Sach- und Vermögensschäden, die aus 
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. 2Die Haftung ist im 
Falle leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. 
3 Im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertragspartner 
einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für grob 
fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt ist. 

a. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf.

b. Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen
müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen.

3. Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.

4. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und
anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

5. Die Absätze 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer sowie der
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für den jeweiligen
Vertragspartner Anwendung finden.

6. Die Vertragspartner informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in Textform über
eingetretene Schäden im Sinne der Absätze 1 bis 5.

§ 15 Vertragsstrafe 

1. 1Verstößt der Vertragspartner gegen wesentliche Pflichten aus diesem Vertrag, ist der andere
Vertragspartner berechtigt, die Zahlung einer Vertragsstrafe zu verlangen. 2Der Anspruch ist
innerhalb einer Kalenderwoche nach Kenntnis des Verstoßes in Textform geltend zu machen.
3Nach Ablauf der Frist ist die Erhebung einer Vertragsstrafe ausgeschlossen. 4Der Kenntnis
steht es gleich, wenn der Vertragspartner den Verstoß infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte
(kennen musste). 5Die Vertragsstrafe beträgt 10 Cent brutto pro Tag und je betroffener
Messstelle an dem bzw. bei der ein Pflichtverstoß vorliegt. 6Die Vertragsstrafe ist monatlich
abrechenbar. 7 Alle Pflichtverstöße in Ansehung einer Messstelle an einem Tag gelten als ein
Pflichtverstoß.

2. 1 Die Vertragsstrafe kann nicht für solche Pflichtverstöße geltend gemacht werden, die der
Vertragspartner nicht zu vertreten hat. 2Die Clearing-Prozesse der WiM und GPKE sind
vorranging durchzuführen. 3Das Fordern einer Vertragsstrafe ist für die Dauer eines laufenden
Clearing-Prozesses ausgeschlossen, solange und soweit dieser von beiden Vertragspartnern
ordnungsgemäß durchgeführt wird.

3. Verstöße, für die eine Vertragsstrafe nach diesem Paragraphen erhoben wird, können nicht zur
Begründung einer fristlosen Kündigung nach § 16 herangezogen werden.

§ 16 Vertragslaufzeit und Kündigung 

1. 1 Der Messstellenvertrag tritt am 01.07.2026 in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 2 Die 
Zuordnung der Messstelle auf Grundlage dieses Vertrages erfolgt gemäß den Prozessen der 
WiM (BK6-09-034) in jeweils geltender Fassung. 

2. Der Lieferant kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines
Kalendermonats kündigen.








